
   

Bedingungen für den Erwerb und den Einsatz  

der MasterCard VfB Fankarte  
 

1.1 Die MasterCard VfB Fankarte wird von der Baden-Württembergischen Bank, einer 
unselbständigen Anstalt der Landesbank Baden-Württemberg (im folgenden „Bank“ 
genannt) in Zusammenarbeit mit dem VfB Stuttgart herausgegeben. Die Karte 
berechtigt Sie im In- und Ausland zum bargeldlosen Erwerb von Waren und 
Leistungen bei MasterCard-Vertragsunternehmen, die Online-Autorisierungen 
vornehmen. Die Karte darf jedoch nicht bei gesetzeswidrigen Geschäften (wie 
beispielsweise illegale Wetten) eingesetzt werden. Das Vertragsunternehmen oder 
das angeschlossene Kreditinstitut ist verpflichtet, vor Akzeptanz einer Karte die 
Genehmigung der Bank einzuholen. Bargeldverfügungen oder die Nutzung von 
Geldautomaten mit der Karte sind nicht möglich. 
 
1.2 Die Karte ist sofort nach Erhalt durch den Karteninhaber zu unterzeichnen damit 
dieser seine Berechtigung nachweisen kann; sie bleibt Eigentum der Bank. Die Karte 
wird unpersonalisiert (ohne Namen) ausgestellt.  
Karte und Kartennummer sind mit besonderer Sorgfalt - gleich wie Bargeld -  
aufzubewahren und vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen, um zu verhindern, 
dass die Karte abhanden kommt, Karte und Kartennummer in die Hände Unbefugter 
gelangen oder in sonstiger Weise missbräuchlich genutzt werden. Insbesondere darf 
die Karte beispielsweise nicht unbeaufsichtigt im KfZ aufbewahrt werden. Jede 
Person, welche im Besitz der Karte oder ggf. auch nur  der Kartennummer ist, kann 
ohne weitere Überprüfung der Berechtigung über den Kartenwert verfügen.  
 
Die Karte ist jederzeit übertragbar und kann wie Bargeld weitergegeben werden. Mit 
einer Weitergabe der Karte  gehen alle Rechte und Pflichten aus und an der Karte auf 
den jeweiligen Karteninhaber über.  
 
1.3 Eine Sperre der Karte auf Antrag des Karteninhabers ist grundsätzlich nicht 
möglich; ausnahmsweise ist sie möglich, wenn der Karteninhaber der Bank  
zweifelsfrei nachweist, dass er die Karte erworben hat und dass eine 
rechtsmissbräuchliche Verwendung der Karte droht.  
 
1.4 Für Verlust oder missbräuchliche Nutzung der Karte wird keine Haftung 
übernommen. Die -Bank leistet keinen Ersatz für eine abhanden gekommene Karte 
und / oder das Restguthaben.  
 
2.1 Die Karte wird mit einem vorgeladenen Startguthaben von EUR 10,-, 20,- oder 
50,- und mit einer einjährigen oder dreijährigen Laufzeit ausgegeben. Weiteres 
Guthaben kann per Überweisung auf das von der BW-Bank geführte VfB 
Fankartenkonto 2781987 (BLZ 60050101) unter Angabe der Kartennummer im 
Verwendungszweck oder durch Aufladen an speziellen Ladeterminals, die etwa in 
der Mercedes-Benz-Arena vorgesehen sind gebildet werden. Pro Kalenderjahr 
können bis zu EUR 2.000 auf die Karte geladen werden. In diesem Rahmen sind 
täglich bis zu zwei Überweisungstransaktionen mit einem Gesamtbetrag von max. 
EUR 500 zulässig.  
Guthabenbeträge werden nicht verzinst.  
 
2.2 Zur Nutzung der Karte sind Sie nur im Rahmen von vorhandenem Guthaben 
berechtigt. Belastungen in Fremdwährungen werden zum EuroFX-Geldkurs des 
jeweiligen Vortages zuzüglich 1,5% umgerechnet. Fehlt ein solcher Kurs, erfolgt die 
Umrechnung zu dem jeweils von Visa International festgelegten Wechselkurs. Für 
Belastungen aus EWWU-(Euro-)Teilnehmerländern wird kein Auslandseinsatzentgelt 
berechnet. Sofern Zahlungen in Landeswährung an die Empfängerländer wegen 
entgegenstehender Vorschriften oder wegen Abwicklungsschwierigkeiten nicht 
möglich sind, erfolgt die Umrechnung über eine zahlbare Drittwährung. Belastungen 
von Luftfahrtgesellschaften, öffentlichen Beförderungsunternehmen und 
autorisierten Agenturen der Bank, die einen vorgeschriebenen Wechselkurs 
verwenden, werden zu diesem Kurs zuzüglich 1,5% in Rechnung gestellt. 
 
2.3 Die Umsätze der Karte können im web unter 
http://www.vfb.de/fankarte oder unter einer Telefonhotline abgefragt werden. 
 
3.1 Bei Nutzung einer Karte unterzeichnen Sie den vom Vertragsunternehmen 
ausgestellten Beleg, auf den die Kartendaten übertragen werden. Sie erhalten eine 
Kopie des Beleges. Ihre Unterschrift auf dem Beleg muss mit Ihrer Unterschrift auf 
der Karte übereinstimmen. Mit der Unterschrift auf dem Beleg erkennen Sie die 
Richtigkeit des Betrages an. 
 
3.2 Die VfB Fankarte kann an MasterCard Akzeptanzstellen, welche die 
Zahlungsvariante PayPassTM unterstützen in der kontaktlosen Zahlungsabwicklung 
eingesetzt werden. In diesem Fall kann auf die Einholung einer Unterschrift durch 
den Händler verzichtet werden. An anderen Akzeptanzstellen erfolgt die Abwicklung 
der Zahlung über den Magnetstreifen oder Chip der Karte. 
 
4. In Ausnahmefällen können Sie die Leistungen eines Vertragsunternehmens auch 
ohne Zeichnung eines Belastungsbeleges in Anspruch nehmen, wenn dieses darauf 
verzichtet. Durch die Angabe Ihrer Kartennummer gestatten Sie in diesen Fällen, 
dass das Kartenguthaben belastet wird.   
 
 

5.1 Sie haben der Bank alle Leistungen und Aufwendungen zu erstatten, die mit der 
Erfüllung von Forderungen gegenüber Vertragsunternehmen im Zusammenhang 
stehen.   
 
5.2 Sie können Weisungen, die unter Verwendung der Karte erteilt wurden, nicht 
widerrufen. 
 
6.1 Für Leistungen, Maßnahmen oder Unterlassungen der MasterCard-Vertrags-
unternehmen und der dem MasterCard-System angeschlossenen Kreditinstitute und 
aus anderen von uns vermittelten Dienstleistungen kann die Bank keine Haftung 
übernehmen. Die Bank haftet insbesondere dann nicht, wenn Vertragsunternehmen 
die Karte nicht akzeptieren oder die gelieferten Waren oder erbrachten 
Dienstleistungen nicht ordnungsgemäß sind. 
 
6.2 Leistungsstörungen aus dem Grundverhältnis sind im Verhältnis zwischen Ihnen 
und den Vertragsunternehmen geltend zu machen und abzuwickeln. Sie berühren 
nicht Ihre Verpflichtung zu Erstattungszahlungen (Ziff. 5.1) an die Bank. 
 
7. Eventuelle Rückvergütungen dürfen nur in Form eines vom Vertragsunternehmen 
unterzeichneten Gutschriftbeleges erfolgen. Bare oder unbare Zahlungen dürfen Sie 
nicht entgegennehmen. 
 
8. Der Kartenpreis beiträgt bei einjähriger Laufzeit EUR 5,-- und bei dreijähriger 
Laufzeit EUR 10,--. Er ist zu Beginn der Kartenlaufzeit fällig.  
Nach Ablauf der Karte, wird, sofern sich Guthaben auf der Karte befindet, eine 
Gebühr in Höhe von EUR 1,-- pro Quartal belastet. 
 
9.  Gegen Rückgabe der Karte an die Bank nach Ablauf der Kartenlaufzeit wird ein 
etwaiges Kartenguthaben auf ein vom Karteninhaber angegebenes Girokonto 
überwiesen. Eine Versendung der Karte kann auf alleiniges Risiko des 
Karteninhabers an folgende Adresse erfolgen: BW Bank Kartenservice, Postfach      
10 03 21, 70003 Stuttgart; die Bank haftet nicht für während der Versendung 
verlorengegangene Karten.  
 
10.1 Sie können die Karte ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die 
Kündigungserklärung wird erst wirksam mit Rückgabe der Karte. Mit 
Wirksamwerden der Kündigung wird ein noch vorhandenes Kartenguthaben auf ein 
von Ihnen angegebenes Girokonto überwiesen. 
 
10.2 Die Bank kann die Karte sperren, wenn der Karteninhaber gegen diese 
Bedingungen verstößt. Nach einer Sperre wird ein noch vorhandenes 
Kartenguthaben auf ein vom Karteninhaber angegebenes Girokonto überwiesen. 
 
10.3 Sind Sie nach der Kündigung mit der Rückgabe der Karte im Verzug, so kann 
die Bank die jeweilige Karte sperren lassen. Erfolgt aufgrund einer Sperre der Einzug 
der Karte, so hat der Karteninhaber die dadurch gegebenenfalls entstehenden 
Kosten zu ersetzen. 
 
11. Änderungen dieser Bedingungen sind über Aushang in der Mercedes-Benz Arena 
oder im web unter http://www.vfb.de/fankarte jederzeit abrufbar. Ein Widerspruch 
gegen Änderungen dieser Bedingungen ist binnen eines Monats seit Bekanntgabe 
der Änderung unter Angabe des Namens, der Adresse und der Kartennummer sowie 
einem Nachweis über die Inhaberschaft der Karte  zu richten an, BW-Bank 
Kartenservice, Postfach 10 03 21, 70003 Stuttgart. 
 
12. Für den Kartenvertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Erfüllungsort ist Stuttgart. Sind Sie Kaufmann, ist der Gerichtsstand Stuttgart. Im 
Übrigen wird Stuttgart als Gerichtsstand vereinbart für den Fall, dass Sie Ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegen oder diese im 
Zeitpunkt einer Klageerhebung nicht bekannt sind. 
                                                                                             Stand Februar 2009 
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